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RS Vwgh 1989/6/27 86/14/0070
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §20;

EStG 1972 §4 Abs2;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990/6;

Rechtssatz

Die belBeh ist nicht rechtswidrig vorgegangen, wenn sie einer Bilanzänderung, durch die ein Fehler bei der

Bilanzerstellung korrigiert hätte werden sollen, die Zustimmung verweigert hat.
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